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 Veröffentlicht am 08.08.2007

Norm

ZPO §41

Rechtssatz

Ist bei der Klagshäufung durch Streitgenossen die Einbringung getrennter Klagen nicht zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung notwendig, so sind nur die Kosten einer gemeinschaftlichen Klage zu honorieren.
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